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vom 21.— 23. Nov., vom 27. Nov. — 1. Dez. (f. 46), vom 
6.— 8. Dez. Es ist eher anzunehmen, dass hier Notizen 
standen, die Maier nicht für wert hielt, der Nachwelt auf­
bewahrt zu werden.

Wie willkürlich er unter Umständen mit seiner Vor­
lage schaltete, geht am besten aus einer Stelle seines bereits 
mehrfach genannten jüngeren Werkes, des Erbämter­
buches (E), in Verbindung mit einer entsprechenden Stelle 
unseres Huldigungsbuches (H) hervor. E verzeichnet 
in seinem Bericht über den Nürnberger Tag f. 19' folgendes: 
‘Wes ertzbischove Boemundt an dene keiserlichen hoiffe 
hait gegebenn etc.:

Cancellario................................. 20 marcas argenti,
magistro curie.............................10 marcas,
marscallo et aliis officiis . . 30 marcas, 
domino lo(hanni) cancellario . 100 fl.’ u. s. w. (folgt 

eine Reihe von Trinkgeldern und Gebühren).
In H aber findet sich an der entsprechenden Stelle 

(f. 44) die folgende Angabe: ‘Wes usserthalb der obgemelten 
zerongen uss ist gegeben, das genennet wirdet extra­
ordinarie.

Cancellario et aliis officiis imperialis aule pro iure con­
cessionis feodorum domino per imperatorem pro 63 marcis 
uno fertone argent(i) 300 fi. 16 fi. 4% s. h.; pro qualibet 
marca 5 fi.

Cancellario............................ 20 mar(cas),
magistro curie....................... 10 mar(cas),
marscalco et aliis officiis . . 30 mar(cas),
preposito Aquensi.................. 3 mar(cas),
campanario............................1 fertonem,
domino Iohanni cancellario . 100 fl.’ u. s. w. (folgt

die gleiche Reihe von Trinkgeldern und Gebühren wie in E).
Ohne schon hier auf das Verhältnis der beiden 

Fassungen zu einander einzugehen, können wir feststellen, 
dass Maier in E den Text durch Kürzungen und Aus­
lassungen derartig verstümmelt hat, dass die eigentliche 
Bedeutung der Stelle nicht mehr zu erkennen ist. Und 
in der Tat ist auf Grund des bisher allein bekannten Textes 
E auch niemand auf den Gedanken gekommen, in diesen 
Notizen die Fragmente einer Abrechnung über die Zahlung 
der Lehnstaxe zu sehen. Dass eine solche Abrechnung 
hier wirklich vorliegt, zeigt H in aller Deutlichkeit; aber 
H lässt auch gleichzeitig erkennen, wie rücksichtslos Maier 
bei der Redaktion von E zu Werke ging: nicht allein die 
am Anfang stehende Gesamtnotierung der Mark liess 


